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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EURATOM) Nr. 1998/69 DES RATES

vom 6. Oktober 1969

zur Änderung der Regelung der Bezüge und der sozialen Sicherheit der Atomanlagen
bediensteten der Gemeinsamen Kernforschungsstelle, die in der Bundesrepublik Deutsch

land dienstlich verwendet werden

in der Erwägung, daß die Erhöhung der Bezüge der
unter den Bundesangestelltentarifvertrag und den
Manteltarifvertrag für Arbeiter des Bundes fallenden
Bediensteten eine Anpassung der Verordnung Nr. 9/
65/Euratom rechtfertigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf die Verordnung (EWG, Euratom, EGKS)
Nr. 259/68 des Rates vom 29 . Februar 1968 zur
Festlegung des Statuts der Beamten der Europäischen
Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen
für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaf
ten ( J ), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 2 und die
Artikel 94 und 95 der Beschäftigungsbedingungen,

gestützt auf die Verordnung Nr. 9/65/Euratom des
Rates vom 16. März 1965 zur Regelung der Bezüge
und der sozialen Sicherheit der Atomanlagenbedien
steten der Gemeinsamen Kernforschungsstelle, die in
der Bundesrepublik Deutschland dienstlich verwendet
werden ( 2), in der Fassung der Verordnung Nr. 14/
66/Euratom (3 ) und der Verordnung (Euratom)
Nr . 758/68 (4 ),

auf Vorschlag der Kommission,

Artikel 1

Die Verordnung Nr. 9/65/Euratom wird wie folgt
geändert :

1 . In Artikel 3 Buchstabe a ) wird der Betrag von
„50 DM" durch den Betrag von „60 DM" ersetzt .

In Artikel 3 Buchstabe b) wird der Betrag von
„ 85 DM" durch den Betrag von „90 DM" ersetzt .

In Artikel 3 Buchstabe c) werden der Hundertsatz
„33 Vs v. H. " durch den Satz „50 v. H. " und der
Betrag von „20 DM" durch den Betrag von
„25 DM" ersetzt .

(») ABl. Nr. L 56 vom 4. 3 . 1968 , S. 1 .
(2) ABl . Nr. 48 vom 25 . 3 . 1965 , S. 718/65 .
( 3 ) ABl . Nr. 225 vom 6. 12 . 1966, S. 3817/66.
H ABl . Nr. L 139 vom 22 . 6 . 1968, S. 1 .

2 . Der Anhang erhält folgende Fassung :
„ANHANG (in DM)

KLASSE I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5

1135

995

900

805

735

1 182

1037

935,50
838

765

1229

1079

971

871

795

1276

1121

1 006,50
904

825

1323

1 163

1042

937

855

1370

1205

1 077,50
970

885

1417

1247

1 113 *
1003

915

1464

1289

1 148,50
1036

945

1331

1 184

1069

975

1 219,50
1 102

1005

KLASSE II

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4

845

740

630

530

878

770

657

555

911

800

684

580

944

830

711

605

977

860

738

630

1010

890

765

655

1043

920

792

680

1076

950

819

705

1 109

980

846

1 142

1010
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Artikel 2

Diese Verordnung wird mit Wirkung vom 1 . Januar 1969 angewandt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 6. Oktober 1969 .
Im Namen des Rates

- Der Präsident

H. J. WITTEVEEN

VERORDNUNG (EURATOM) Nr. 1999/69 DES RATES

vom 6. Oktober 1969

zur Änderung der Regelung der Bezüge und der sozialen Sicherheit der Atomanlagen
bediensteten der Gemeinsamen Kernforschungsstelle, die in Belgien dienstlich verwendet

werden

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

ten der Gemeinsamen Kernforschungsstelle für jeden
Ort der dienstlichen Verwendung festzulegen .

Die Erhöhung der Bezüge des Personals des belgischen
Zentrums für Kernforschung (CEN) ab 1 . Januar 1969
rechtfertigt eine Anpassung der Verordnung Nr. 10/
63 /Euratom —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

gestützt auf die Verordnung (EWG, Euratom, EGKS)
Nr. 259/68 des Rates vom 29 . Februar 1968 zur
Festlegung des Statuts der Beamten der Europäischen
Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen
für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaf
ten (*), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 2 und die
Artikel 94 und 95 der Beschäftigungsbedingungen,

Artikel 1gestützt auf die Verordnung Nr. 10/63/Euratom des
Rates vom 18 . Dezember 1963 zur Regelung der Be
züge und der sozialen Sicherheit der Atomanlagen
bediensteten der Gemeinsamen Kernforschungsstelle,
die in Belgien dienstlich verwendet werden (2 ), zuletzt
geändert durch die Verordnung (Euratom) Nr. 550/
69 (3 ), insbesondere auf Artikel 16,

Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung Nr. 10/63 /Eu
ratom erhält folgende Fassung :

„Die Atomanlagenbediensteten erhalten eine mo
natliche Zulage von 925 bfrs ; diese Zulage wird
entsprechend den Änderungen des in Artikel 16
Absatz 1 angegebenen Bezugsindexes erhöht oder
gekürzt."

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Es obliegt dem Rat, auf Vorschlag der Kommission
unter Zugrundelegung der örtlichen Gepflogenheiten
die Regelung der Bezüge der Atomanlagenbedienste -

Artikel 2

Die Tabelle der Bezüge im Anhang zur Verordnung
Nr. 10/63 /Euratom erhält folgende Fassung :

(!) ABl . Nr. L 56 vom 4. 3 . 1968 , S. 1 .
(«) ABl. Nr. 188 vom 28 . 12. 1963, S. 2992/63 .
(3 ) ABl. Nr. L 74 vom 27. 3 . 1969 , S. 2.
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(in bfrs)

CLASSE I 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5

13 285

11455

9 841

8 658

7 582

14 146

12 155

10 433

9196

8 012

15 007

12 855

11025

9 734

8 442

15 868

13 555

11617

10 172

8 872

16 729

14 255

12 209

10 810

9 302

17 590

14 955

12 801

11348

9 732

18 451

15 655

13 393

11886

10 162

19 312

16 355

13 985

12 424

10592

20 173

17 055

14577

12 962

11 022

KLASSE II

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4

9 841

8 658

7 582

6 289

10433

9196

8 012

6 612

11025

9 734

8 442

6 935

11617

10 172

8 872

7 258

12 209

10 810

9 302

7581

12 801

11348

9 732

7904

13 393

11886

10 162

8 227

13 985

12 424

10 592

8 550

14 577

12 962

11022

8 873

Diese Verordnung wird mit Wirkung vom 1 . Januar 1969 angewandt.

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 6. Oktober 1969 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

H. J. WITTEVEEN

VERORDNUNG (EURATOM) Nr. 2000/69 DES RATES

vom 6. Oktober 1969

zur Änderung der Regelung der Bezüge und der sozialen Sicherheit der Atomanlagen
bediensteten der Gemeinsamen Kernforschungsstelle, die in den Niederlanden dienstlich

verwendet werden

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf die Verordnung (EWG, Euratom, EGKS)
Nr . 259/68 des Rates vom 29 . Februar 1968 zur
Festlegung des Statuts der Beamten der Europäischen
Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen
für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaf
ten (*), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 2 und die
Artikel 94 und 95 der Beschäftigungsbedingungen,

gestützt auf die Verordnung Nr. 11/65/Euratom des
Rates vom 16. März 1965 zur Regelung der Bezüge
und der sozialen Sicherheit der Atomanlagenbedien
steten der Gemeinsamen Kernforschungsstelle, die in
den Niederlanden dienstlich verwendet werden (2 ),
zuletzt geändert durch die Verordnung (Euratom)
Nr. 759/68 (3 ), insbesondere auf Artikel 13 ,

auf Vorschlag der Kommission,

( 2 ) ABl . Nr. 48 vom 25 . 3 . 1965 , S. 722/65 .
( 1 ) ABl . Nr. L 56 vom 4. 3 . 1968 , S. 1 . (3) ABl . Nr. L 139 vom 22 . 6. 1968, S. 2 .
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in Erwägung nachstehender Gründe : HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Es obliegt dem Rat, auf Vorschlag der Kommission
unter Zugrundelegung der örtlichen Gepflogenheiten
die Regelung der Bezüge der Atomanlagenbedienste
ten der Gemeinsamen Kernforschungsstelle für jeden
Ort der dienstlichen Verwendung festzulegen .

Artikel 1

Artikel 3 der Verordnung Nr. 11 /65/Euratom wird
durch folgende Bestimmung ergänzt :

„Für das Jahr 1968 wird eine einmalige Zulage
in Höhe von 116 hfl . gewährt. Diese Zulage er
halten alle Bediensteten , die während des ganzen
Jahres 1968 als Atomanlagenbedienstete beschäf
tigt waren . Bedienstete, die weniger als 12 Mo
nate tätig waren, erhalten eine nach der Anzahl
der abgeleisteten Dienstmonate berechnete Zu
lage ; hierbei gelten 15 oder mehr Tage als voller
Monat."

Artikel 2

Die Tabelle der Bezüge im Anhang zur Verordnung
Nr. 11 /65/Euratom erhält folgende Fassung:

Die Erhöhung der Bezüge des Personals des Reactor
Centrum Nederland für das Jahr 1968 rechtfertigt
eine Anpassung des Artikels 3 der Verordnung Nr.
11/65 /Euratom.

Die Erhöhung der Bezüge des Personals des Reactor
Centrum Nederland ab 1 . Januar 1969 rechtfertigt
eine neue Anpassung der Verordnung Nr. 11 /65/
Euratom —

(in hfl .)

KLASSE I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Gruppe 1 958 1003 1048 1092 1 137 1 182 1227 1272 1324 1375 1421 1465

Gruppe 2 806 850 895 940 984 1028 1072 1 117 1 164 1208 1251 1299

Gruppe 3 699 735 772 811 850 888 926 965 1003 1040 1079 1 117 1 157 1194

Gruppe 4 590 628 665 704 743 781 818 856 895 931 971 1009 1048 1086

Gruppe 5 515 545 577 609 641 672 704 735 767 799 831 861 895 926 959 989

KLASSE II

Gruppe 1 699 735 772 811 850 888 926 965 1003 1040 1079 1 117 1 157 1 194

Gruppe 2 590 628 665 704 743 781 818 856 895 931 971 1009 1048 1086

Gruppe 3 515 545 577 609 641 672 704 735 767 799 831 861 895 926 959 989

Gruppe 4 444 475 509 540 572 603 635 665 699 730 761 793 823 856 888 921

Artikel 3

Diese Verordnung wird mit Ausnahme des Artikels 2 mit Wirkung vom 1 . Januar 1968 ,
Artikel 2 mit Wirkung vom 1 . Januar 1969 angewandt .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 6 . Oktober 1969 .
Im Namen des Rates

Der Präsident

H. J. WITTEVEEN
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 6. Oktober 1969

zur Änderung der Richtlinie vom 26. Juni 1964 zur Regelung gesundheitlicher Fragen
beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit frischem Fleisch

(69/349/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
die Artikel 43 und 100,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialaus
schusses,

Diese Angleichung kann durch Ausdehnung der in
der vorerwähnten Richtlinie vom 26. Juni 1964 vor
gesehenen Bestimmungen auf bestimmtes zerlegtes
frisches Fleisch vorgenommen werden ; im einzelnen
sind die hygienischen Bedingungen in Zerlegungs
betrieben, die Vorschriften für die Lagerung und
Beförderung von zerlegtem Fleisch sowie die Vor
aussetzungen für die Ausstellung einer Genußtaug
lichkeitsbescheinigung, durch die die Einhaltung der
Gemeinschaftsvorschriften im innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr mit Fleisch sichergestellt werden soll ,
zu vereinheitlichen .

Ebenso sollte es — wie dies bereits für sonstiges fri
sches Fleisch der Fall ist — den Mitgliedstaaten über
lassen werden, Zerlegungsbetriebe zuzulassen und
für die Einhaltung der Zulassungsbedingungen zu
sorgen ; in diesem Sinne müssen die Mitgliedstaaten
auch die Möglichkeit haben zu verbieten, daß Fleisch ,
welches sich als untauglich zum Genuß für Menschen
erweist oder nicht den von der Gemeinschaft erlas
senen gesundheitlichen Bestimmungen entspricht, in
ihr Hoheitsgebiet verbracht wird .

Den Absendern von zerlegtem Fleisch sind für den
Fall eines Verbots oder einer Beschränkung durch das
Bestimmungsland die gleichen Garantien zu geben,
die in der Richtlinie vom 26. Juni 1964 für Absender
sonstigen frischen Fleischs vorgesehen sind.

Ferner konnte bei der Durchführung der sich aus der
Richtlinie vom 26. Juni 1964 ergebenden Regelung
festgestellt werden, daß es notwendig ist, bestimmte
Vorschriften dieser Richtlinie entsprechend den ge
wonnenen Erfahrungen zu ändern .

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Richtlinie des Rates vom 26. Juni 1964 zur Rege
lung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaft
lichen Handelsverkehr mit frischem Fleisch (2) ist
durch die Richtlinie vom 25. Oktober 1966 (3 ) erst
mals geändert worden .

Die vorerwähnte Richtlinie enthält nur gemeinschaft
liche Bestimmungen über den Handelsverkehr mit
ganzen Tierkörpern bzw. mit größeren Teilen von
Tierkörpern ; es ist erforderlich, auch für Teilstücke
eine Gemeinschaftsregelung vorzusehen ; die Verwirk
lichung der Marktorganisationen für Schweinefleisch
und für Rindfleisch wird so lange nicht die erwartete
Wirkung haben, als der innergemeinschaftliche Han
delsverkehr durch die derzeitigen Unterschiede zwi
schen den in den Mitgliedstaaten für zerlegtes Fleisch
geltenden Gesundheitsvorschriften behindert wird;
zur Beseitigung dieser Unterschiede sind diese Vor
schriften einander anzugleichen .

f 1 ) ABl . Nr. C 55 vom 5 . 6 . 1968, S. 28 .
(■) ABl. Nr. 121 vom 29. 7. 1964, S. 2012/64.
(3) ABl . Nr. 192 vom 27. 10. 1966, S. 3302/66.
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Nach der vorerwähnten Richtlinie kann insbesondere
jeder Mitgliedstaat verbieten , daß frisches Fleisch ,
welches aus einem Mitgliedstaat stammt, in dem eine
Viehseuche ausgebrochen ist , in sein Hoheitsgebiet
verbracht wird ; ein solches Verbot muß sich je nach
Art und Charakter dieser Viehseuche entweder auf
einen bestimmten Teil oder auf das gesamte Hoheits
gebiet des Versandlandes beziehen ; beim Auftreten
einer ansteckenden Tierkrankheit im Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats sind schnell geeignete Bekämp
fungsmaßnahmen zu ergreifen ; die mit solchen Krank
heiten verbundenen Gefahren und die notwendigen
Abwehrmaßnahmen müssen in der gesamten Ge
meinschaft in gleicher Weise beurteilt werden ; zu
diesem Zweck ist es erforderlich , im Rahmen des
durch Beschluß des Rates vom 15 . Oktober 1968 H
eingesetzten Ständigen Veterinärausschusses ein ge
meinschaftliches Dringlichkeitsverfahren einzuführen,
nach dem die notwendigen Maßnahmen getroffen
werden müssen .

Es empfiehlt sich ferner, für die Regelung etwaiger
Streitfälle zwischen Mitgliedstaaten bezüglich der An
erkennung eines Schlachthofes oder eines Zerlegungs
betriebes eine Zusammenarbeit zwischen den Mit
gliedstaaten und der Kommission im Rahmen des
Ständigen Veterinärausschusses vorzusehen —

b) von einem Schlachttier stammen, das nach
Anlage I Kapitel IV einer Schlachttier
untersuchung durch einen amtlichen Tier
arzt unterzogen und hierbei als geeignet
zur Schlachtung für den innergemeinschaft
lichen Handelsverkehr mit frischem Fleisch
befunden worden ist ;

c ) nach Anlage I Kapitel V in hygienisch ein
wandfreier Weise behandelt worden sein ;

d) nach Anlage I Kapitel VI einer Fleisch
untersuchung durch einen amtlichen Tier
arzt unterzogen worden sein und dürfen
keinerlei Abweichungen aufgewiesen ha
ben, mit Ausnahme von kurz vor der
Schlachtung entstandenen traumatischen
Verletzungen oder von Mißbildungen oder
von örtlich begrenzten Abweichungen, so
weit diese Verletzungen, Mißbildungen
oder Abweichungen sich nicht nachteilig
auf die Genußtauglichkeit des Tierkörpers,
einschließlich der dazu gehörigen Neben
produkte der Schlachtung, auswirken oder
die menschliche Gesundheit nicht gefähr
den ; gegebenenfalls sind für die Beurtei
lung geeignete Untersuchungen im Labo
ratorium durchzuführen ;

e) nach Anlage I Kapitel IX eine Kennzeich
nung der Genußtauglichkeit tragen ;

f) nach Anlage I Kapitel XI während des
Versandes in das Bestimmungsland mit
einer Genußtauglichkeitsbescheinigung ver
sehen sein ;

g) nach Anlage I Kapitel XII nach der Fleisch
untersuchung in hygienisch einwandfreier
Weise in nach Artikel 4 Absatz 1 zu
gelassenen und überwachten Schlachthöfen
oder Zerlegungsbetrieben oder in zugelas
senen und überwachten Kühlhäusern im
Sinne des Artikels 4 Absatz 4 gelagert
worden sein ;

h) nach Anlage I Kapitel XIII in hygienisch
einwandfreier Weise in das Bestimmungs
land befördert werden ;

B. Sofern kleinere Stücke als Viertel oder ent
beintes Fleisch versandt werden, müssen diese

a) in einem nach Artikel 4 Absatz 1 zugelas
senen und überwachten Zerlegungsbetrieb
zerlegt worden sein ;

b ) unter Einhaltung der Bedingungen der An
lage I Kapitel VII zerlegt und behandelt
worden sein, wobei zu verwenden ist :

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie des Rates vom 26. Juni 1964 zur Re
gelung gesundheitlicher Fragen beim innergemein
schaftlichen Handelsverkehr mit frischem Fleisch , in
der Fassung der Richtlinie vom 25 . Oktober 1966,
wird nach Maßgabe der folgenden Artikel geändert.

Artikel 2

( 1 ) Artikel 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, daß aus
seinem Hoheitsgebiet in das Hoheitsgebiet eines
anderen Mitgliedstaats nur frisches Fleisch ver
sandt wird, das unbeschadet des Artikels 8 den
nachstehenden Bedingungen entspricht :

A. Sofern Tierkörper, Hälften oder Viertel ver
sandt werden, müssen diese

a ) in einem nach Artikel 4 Absatz 1 zugelas
senen und überwachten Schlachthof ge
wonnen worden sein ;

(M ABl. Nr. L 255 vom 18. 10. 1968, S. 23.
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Artikel 3

( 1 ) Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung :
„Die zuständige Zentralbehörde des Mitglied
staats , in dessen Hoheitsgebiet sich der Schlacht
hof oder Zerlegungsbetrieb befindet, trägt dafür
Sorge, daß die in Artikel 3 Absatz 1 Abschnitt A
Buchstabe a ) und Abschnitt B Buchstabe a) vor
gesehene Zulassung nur dann erteilt wird, wenn
die Bestimmungen der Anlage I Kapitel I oder II
eingehalten sind und wenn dieser Schlachthof
oder Zerlegungsbetrieb in der Lage ist, die üb
rigen Bedingungen dieser Anlage zu erfüllen . Sie
trägt ferner dafür Sorge, daß die Einhaltung die
ser Bestimmungen von einem amtlichen Tierarzt
überwacht wird und daß die Zulassung entzogen
wird , wenn eine oder mehrere dieser Bestimmun
gen nicht mehr eingehalten werden."

(2) Artikel 4 Absatz 3 :

a) Unterabsatz 2 zweiter Satz erhält folgende Fas
sung :

„Unter Berücksichtigung dieses Gutachtens kön
nen die Mitgliedstaaten gemäß dem Verfahren
des Artikels 9a ermächtigt werden, vorübergehend
das Verbringen von frischem Fleisch , das aus dem
betreffenden Schlachthof oder Zerlegungsbetrieb
stammt, in ihr Hoheitsgebiet zu untersagen."

b ) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung :

„Die vorgenannte Ermächtigung kann unter Be
rücksichtigung eines von einem oder mehreren
tierärztlichen Sachverständigen erstellten neuen
Gutachtens gemäß dem Verfahren des Artikels 9a
zurückgezogen werden."

Artikel 4

Artikel 5 Absatz 2 ist wie folgt zu ergänzen :
„ In jedem Fall sind Sicherheitsmaßnahmen zu
treffen, die eine mißbräuchliche Verwendung des
Fleisches ausschließen."

Artikel 5

Artikel 6 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

a ) In Satz 1 werden die Worte „des Artikels 3 Ab
satz 3 " durch die Worte „des Artikels 3 Absatz 4
und des Artikels 9" ersetzt.

b ) Abschnitt A erhält folgende Fassung :
„A. das Verbringen des nachstehend aufgeführten

Fleisches in ihr Hoheitsgebiet verbieten oder
beschränken :

— frisches Fleisch , das von Tieren stammt,
die im Mitgliedstaat geschlachtet wor
den sind, und das den Bedingungen
von Abschnitt A, mit Ausnahme der
Buchstaben f) und h), entspricht und
gemäß den Bestimmungen der Anlage I
Kapitel XIII befördert worden ist,

— frisches Fleisch, das aus einem anderen
Mitgliedstaat versandt wurde und das
den Bedingungen von Abschnitt A ent
spricht,

— frisches Fleisch, das aus Drittländern ge
mäß den für die Einfuhr von frischem
Fleisch aus Drittländern geltenden ge
meinschaftlichen Vorschriften einge
führt wurde;

c) unter den Bestimmungen der der Anlage I
Kapitel XII entsprechenden Bedingungen
gelagert worden sein ;

d ) gemäß den Bestimmungen der Anlage I
Kapitel VIII der Untersuchung durch einen
amtlichen Tierarzt unterworfen worden
sein ;

e) bezüglich ihrer Verpackung den Bedingun
gen der Anlage I Kapitel X entsprechen ;

f) den in Abschnitt A Buchstaben c), e), f)
und h) genannten Bedingungen genügen."

(2 ) In Artikel 3 ist nach Absatz 1 ein wie folgt
lautender neuer Absatz einzufügen :

„(2) Wenn es das Bestimmungsland jedoch ge
stattet, sind die in Absatz 1 Abschnitte A und B
erwähnten Bedingungen für Fleisch , das anderen
Zwecken als zum Genuß für Menschen dient,
nicht obligatorisch ; in diesem Fall trägt das Be
stimmungsland dafür Sorge , daß das Fleisch nicht
zu anderen Zwecken verwendet werden kann als
zu denen es in sein Hoheitsgebiet verbracht wor
den ist."

(3 ) Absatz 2 des Artikels 3 wird zu Absatz 3 , wo
bei der erste Unterabsatz durch folgenden Text er
setzt wird :

„Bei der in Absatz 1 Abschnitt A Buchstabe d)
erwähnten Fleischuntersuchung und der in Ab
satz 1 Abschnitt B Buchstabe d) vorgeschriebenen
Untersuchung kann der amtliche Tierarzt sich bei
rein technischen Tätigkeiten von Hilfskräften un
terstützen lassen, die hierfür besonders ausgebil
det worden sind."

(4) Absatz 3 des Artikels 3 wird zu Absatz 4.
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(3 ) Artikel 8 Absatz 4 erhält folgende Fassung :
„(4 ) Wenn die in Absatz 2 vorgesehene Lage
eintritt und es notwendig erscheint, daß auch
andere Mitgliedstaaten die auf Grund des ge
nannten Absatzes getroffenen und gegebenenfalls
gemäß Absatz 3 geänderten Maßnahmen an
wenden, sind nach dem Verfahren des Artikels 9a
geeignete Maßnahmen zu beschließen."

a ) frisches Fleisch in Stücken, deren Gewicht
unter 3 kg liegt, insbesondere Hack
fleisch oder ähnlich zerkleinertes Fleisch ,
ausgenommen ganze Rinderfilets und
ganze Schultern vom Schwein mit Kno
chen ;

b) zerlegtes und in unteilbare Handels
einheiten vorverpacktes frisches Fleisch ,
das für die Abgabe an den Endverbrau
cher bestimmt ist ;

c ) Nebenprodukte der Schlachtung, die vom
Tierkörper abgetrennt sind, ausgenom
men Rinderschwänze ;

d) frisches Fleisch von Einhufern .

Das vorgenannte frische Fleisch darf nur nach
Maßgabe des Artikels 3 versandt werden."

c) Abschnitt C erhält folgende Fassung:

„ sich auf die Behandlung der Schlachttiere mit
Stoffen beziehen, die geeignet sind, dem frischen
Fleisch eine für die Gesundheit des Menschen
schädliche oder bedenkliche Eigenschaft zu ver
leihen , und die Aufnahme solcher Stoffe durch die
Schlachttiere, wie Antibiotika , oestrogene und
thyreostatische Stoffe, Zartmacher, Pestizide, Her
bizide oder arsen- oder antimonhaltige Substan
zen ;"

Artikel 7

Nach Artikel 9 werden folgende Artikel eingefügt :

„Artikel 9a

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte
Verfahren Bezug genommen, so befaßt der Vor
sitzende unverzüglich den durch Beschluß des
Rates vom 15 . Oktober 1968 eingesetzten Stän
digen Veterinärausschuß — im folgenden „Aus
schuß" genannt — entweder von sich aus oder auf
Antrag eines Mitgliedstaats .

(2) Im Ausschuß werden die Stimmen der Mit
gliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Ver
trages gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil .

(3 ) Der Vertreter der Kommission unterbreitet
einen Entwurf für die zu treffenden Maßnahmen .
Der Ausschuß nimmt binnen zwei Tagen zu die
sen Maßnahmen Stellung. Die Stellungnahme
kommt mit einer Mehrheit von zwölf Stimmen
zustande .

(4) Die Kommission erläßt die Maßnahmen
und sieht sofort deren Anwendung vor^ wenn sie
der Stellungnahme des Ausschusses entsprechen.
Entsprechen sie der Stellungnahme des Ausschus
ses nicht oder ist keine Stellungnahme ergangen,
so schlägt die Kommission dem Rat alsbald die
zu treffenden Maßnahmen vor. Der Rat erläßt
die Maßnahmen mit qualifizierter Mehrheit .

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von fünfzehn
Tagen nach Unterbreitung des Vorschlags keine
Maßnahmen beschlossen, so trifft die Kommis
sion die vorgeschlagenen Maßnahmen und sieht
sofort deren Anwendung vor, es sei denn, der
Rat hat sich mit einfacher Mehrheit gegen die
genannten Maßnahmen ausgesprochen.

Artikel 9b

Artikel 9a gilt für 18 Monate von dem Zeitpunkt
an, zu dem der Ausschuß erstmals auf Grund
des Artikels 9a Absatz 1 oder auf Grund einer
anderen entsprechenden Regelung befaßt wird."

Artikel 6

( 1 ) In Artikel 8 wird nach Absatz 2 folgender Ab
satz 2a eingefügt :

„(2a ) . Jeder Mitgliedstaat hat den anderen Mit
gliedstaaten und der Kommission unverzüglich
das Auftreten der Krankheiten im Sinne des Ab
satzes 2 in seinem Hoheitsgebiet sowie die von
ihm getroffenen Bekämpfungsmaßnahmen mitzu
teilen . Er muß sie auch umgehend vom Erlöschen
der Krankheit in Kenntnis setzen."

(2) Artikel 8 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3 ) Die von einem Mitgliedstaat nach Ab
satz 2 getroffenen Maßnahmen sowie die Auf
hebung solcher Maßnahmen sind den anderen
Mitgliedstaaten und der Kommission unverzüglich
unter Angabe der Gründe mitzuteilen.

Gemäß dem Verfahren des Artikels 9a kann be
schlossen werden, daß diese Maßnahmen, ins
besondere um eine Koordinierung mit den von
anderen Mitgliedstaaten getroffenen Mäßnahmen
sicherzustellen, aufgehoben oder geändert werden
müssen."
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Artikel 8

Anlage I Kapitel I Nummer 1

a ) Der Wortlaut des Buchstabens b) wird wie folgt
ergänzt :
„ . . . diese besondere Abteilung ist nicht un
bedingt erforderlich, wenn die Schlachtung von
Schweinen und die anderer Tiere zu verschie
denen Zeiten stattfindet ; in diesem Fall muß je
doch das Brühen, Enthaaren , Kratzen und Sen
gen in besonderen Abteilungen vorgenommen
werden, die von der Schlachtkette deutlich abge
trennt sind , und zwar durch einen freien Raum
von wenigstens 5 m oder durch eine Trennwand
von mindestens 3 m Höhe;"

b ) Buchstabe p) erhält folgende Fassung :

„eine Anlage zur Wasserversorgung, die in aus
reichender Menge ausschließlich Trinkwasser
liefert , das unter Druck steht ; für die Erzeugung
von Dampf ist jedoch die Verwendung von Was
ser, das Trinkwassereigenschaften nicht besitzt,
ausnahmsweise unter der Bedingung erlaubt, daß
die hierfür gelegten Leitungen eine anderweitige
Verwendung des Wassers nicht zulassen ; ferner ist
in Ausnahmefällen die Verwendung von Wasser,
das Trinkwassereigenschaften nicht besitzt , zur
Kühlung der Kühlmaschinen zulässig. Die Lei
tungen für Wasser, das Trinkwassereigenschaften
nicht besitzt , müssen rot gestrichen sein uncf
dürfen keine Räume durchqueren, in denen sich
Fleisch befindet ;"

c ) Buchstabe q) erhält folgende Fassung :

„eine Anlage , die in ausreichender Menge heißes
Trinkwasser liefert ;"

d ) Buchstabe s ) wird wie folgt ergänzt :

„. . . diese Einrichtungen müssen in größtmög
licher Nähe der Arbeitsplätze liegen ; die Hähne
dürfen nicht von Hand zu betätigen sein . Diese
Einrichtungen müssen mit fließendem kaltem
und warmem Wasser, Reinigungs- und Desin
fektionsmitteln sowie nur einmal zu benutzenden
Handtüchern ausgestattet sein . Das Wasser für
die Reinigung der Geräte muß eine Temperatur
von mindestens + 82° C haben ;"

e ) Buchstabe v) erhält folgende Fassung :

„geeignete Vorrichtungen zum Schutz gegen Un
geziefer ( Insekten , Nagetiere usw.)"

„KAPITEL II

Bedingungen für die Zulassung von Zerlegungsbe
trieben

2 . Zerlegungsbetriebe müssen über folgendes ver
fügen :

a ) einen ausreichend großen Kühlraum für die Auf
bewahrung von Fleisch ;

b ) einen Raum für das Zerlegen und Entbeinen und
für das Umhüllen des Fleisches nach Maßgabe
der Nummer 46 ;

c) einen Raum für die Verpackung nach Maßgabe
der Nummer 45 und für den Versand des
Fleisches ;

d ) einen ausreichend ausgestatteten verschließbaren
Raum, der nur dem tierärztlichen Dienst zur
Verfügung steht ;

e ) einen mit entsprechendem Gerät ausgestatteten
Trichinenschauraum, sofern eine Untersuchung
auf Trichinen in dem Betrieb durchgeführt wird ;

f) Umkleideräume, Wasch- und Duschgelegenheiten
sowie Toiletten mit Wasserspülung, die keinen
direkten Zugang zu den Arbeitsräumen haben und
in deren Nähe sich Waschgelegenheiten befinden .
Die Waschgelegenheiten müssen mit fließendem
kaltem und warmem Wasser, Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln sowie nur einmal zu benut
zenden Handtüchern ausgestattet sein ;

g) besondere wasserdichte, korrosionsfeste Behält
nisse — mit dichtschließenden Deckeln, die so be
schaffen sein müssen , daß eine unbefugte Ent
nahme des Inhalts verhindert wird — für die Auf
nahme von Fleisch oder Fleischabfällen, die beim
Zerlegen anfallen und nicht zum Genuß für Men
schen bestimmt sind, oder einen verschließbaren
Raum für die Aufnahme dieses Fleisches und der
Abfälle , wenn das auf Grund der Menge erfor
derlich ist oder wenn dieses Fleisch und diese
Abfälle nicht am Ende jedes Arbeitstages aus
dem Betrieb entfernt oder vernichtet werden ;

h ) in den unter den Buchstaben a) und b) vorge
sehenen Räumen über

— Fußböden aus wasserundurchlässigem, leicht
zu reinigendem und zu desinfizierendem, nicht
faulendem Material , die leicht geneigt und mit
Rinnen versehen sind, die zu abgedeckten,
geruchsicheren Abflüssen führen ;

— glatte Wände, die bis zu einer Höhe von
mindestens 2 Metern mit einem hellen ab
waschfesten Belag oder Anstrich versehen und
deren Ecken und Kanten abgerundet sind ;

Artikel 9

Das Kapitel II der Anlage I erhält folgende Fassung:
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die verhindert, daß das Fleisch und die Behält
nisse unmittelbar mit dem Boden in Berührung
kommen ;

s) geeignete Vorrichtungen zum Schutz gegen Un
geziefer ( Insekten, Nagetiere usw.);

t ) Einrichtungsgegenstände und Arbeitsgeräte, wie
z . B. Tische, auswechselbare Schneideunterlagen ,
Behältnisse, Transportbänder und Sägen aus kor
rosionsfestem, die Qualität des Fleisches nicht be
einträchtigendem, leicht zu reinigendem und zu
desinfizierendem Material ."

i ) Kühlanlagen, die gewährleisten, daß die Innen
temperatur des Fleisches in den unter den Buch
staben a) und b) vorgesehenen Räumen + 7° C
niemals übersteigt ;

j ) ein Registrierthermometer oder ein Registrierfern
thermometer im Zerlegungsraum ;

k) Einrichtungen, die jederzeit eine wirksame Durch
führung der in dieser Richtlinie vorgeschriebenen
tierärztlichen Untersuchungen gestatten ;

1 ) Einrichtungen zur ausreichenden Be- und Entlüf
tung in den Räumen, in denen Fleisch bearbeitet
wird ;

m) eine natürliche oder künstliche Farben nicht ver
ändernde Beleuchtung in den Räumen, in denen
Fleisch bearbeitet wird ;

n ) eine Anlage zur Wasserversorgung, die in aus
reichender Menge ausschließlich Trinkwasser lie
fert, das unter Druck steht ; für die Erzeugung von
Dampf ist jedoch die Verwendung von Wasser,
das Trinkwassereigenschaften nicht besitzt, aus
nahmsweise unter der Bedingung erlaubt, daß die
hierfür gelegten Leitungen eine anderweitige Ver
wendung des Wassers nicht zulassen ; ferner ist
ausnahmsweise die Verwendung von Wasser, das
Trinkwassereigenschaften nicht besitzt, zur Küh
lung der Kühlmaschinen zulässig. Die Leitungen
für Wasser, das Trinkwassereigenschaften nicht
besitzt, müssen rot gestrichen sein und dürfen
keine Arbeitsräume und Räume für die Lagerung
des Fleisches durchqueren ;

o) eine Anlage, die in ausreichender Menge heißes
Trinkwasser liefert ;

p ) eine Anlage zur Ableitung von Abwasser, die den
hygienischen Erfordernissen entspricht ;

q ) in den Räumen, in denen Fleisch bearbeitet wird,
über ausreichende Einrichtungen zur Reinigung
und Desinfektion der Hände, der Einrichtungs
gegenstände und Arbeitsgeräte, die in größtmög
licher Nähe der Arbeitsplätze liegen müssen . Die
Hähne dürfen nicht von Hand zu betätigen sein.
Diese Einrichtungen müssen mit fließendem kal
tem und warmem Wasser, Reinigungs- und Des
infektionsmitteln sowie nur einmal zu benutzen
den Handtüchern ausgestattet sein. Das Wasser
für die Reinigung der Geräte muß eine Tempera
tur von mindestens + 82° C haben ;

r) eine den hygienischen Erfordernissen entsprechen
de Vorrichtung

— für den Transport von Fleisch,
— für das Abstellen der für das Fleisch verwen»
deten Behältnisse,

Artikel 10

Anlage I Kapitel III

a) unter Nummer 3 Buchstabe a) wird zwischen
Satz 1 und Satz 2 folgender Text eingefügt :
„Personen , die Tiere schlachten oder Fleisch be
arbeiten , haben sich mehrmals im Laufe eines
Arbeitstages sowie vor jeder Wiederaufnahme der
Arbeit die Hände zu reinigen und zu desinfizie
ren ."

b ) Nummer 5 erhält folgende Fassung :
„Das Fleisch und die Fleisch enthaltenden Behält
nisse dürfen nicht unmittelbar mit dem Boden in
Berührung kommen."

c ) nach der Nummer 6 werden folgende neue Num
mern eingefügt :

„7. Für alle Verwendungszwecke ist Trinkwas
ser zu benutzen ; für die Erzeugung von Dampf
ist jedoch die Verwendung von Wasser, das
Trinkwassereigenschaften nicht besitzt, aus
nahmsweise unter der Bedingung erlaubt, daß
die hierfür gelegten Leitungen eine anderwei
tige Verwendung des Wassers nicht zulassen .
Ferner ist ausnahmsweise die Verwendung von
Wasser, das Trinkwassereigenschaften nicht
besitzt, zur Kühlung der Kühlmaschinen zu
lässig. Die Leitungen für das Wasser, das
Trinkwassereigenschaften nicht besitzt, müssen
rot gestrichen sein und dürfen keine Arbeits
räume und Räume für die Lagerung des Flei
sches durchqueren .

8 . Es ist untersagt, Sägemehl oder sonstige ähn
liche Stoffe auf den Boden der in Nummer 1
Buchstaben b), c), d), e) und g) und der in
Nummer 2 Buchstaben a), b ) und c) genann
ten Räume zu streuen .

9 . Fleisch darf nur in der Menge, in der es un
bedingt gebraucht wird, in den in Nummer 2
Buchstabe b) genannten Raum gebracht werden
und muß dort so kurz wie möglich verbleiben .
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10 . Die Innentemperatur des Fleisches darf wäh
rend der gesamten Dauer der Zerlegung und
Entbeinung sowie bei der in den Nummern 45
und 46 vorgesehenen Umhüllung und Ver
packung unbeschadet der Bestimmung in Num
mer 34 Absatz 2 + 7° C nicht überschreiten .

11 . Die Zerlegung des Fleisches wird so durch
geführt, daß jede Verschmutzung des Fleisches
vermieden wird.

Knochensplitter und Blutgerinnsel werden ent
fernt . Fleisch, das bei der Zerlegung abfällt
und nicht zum Genuß für Menschen bestimmt
ist, ist sofort in die in Nummer 2 Buchstabe g)
vorgesehenen Behältnisse zu verbringen."

d ) aus Nummer 7 wird Nummer 12 , wobei Buch
stabe e ) folgende Fassung erhält :
„ einen Verband an den Händen tragen, mit Aus
nahme eines wasserundurchlässigen Verbandes
zum Schutz einer nicht eiternden Fingerwunde."

e ) aus Nummer 8 wird Nummer 13 .

Artikel 11

In Kapitel IV werden aus den Nummern 9 bis 12
die Nummern 14 bis 17 .

Artikel 14

In der Anlage I werden nach Kapitel VI folgende
neue Kapitel VII und VIII eingefügt :

„KAPITEL VII

Vorschriften für Fleisch» das zerlegt werden soll

31 . Das weitere Zerlegen des Fleisches als in Hälf
ten oder Viertel und die Entbeinung sind nur
in Zerlegungsbetrieben zulässig.

32 . Der Betriebsleiter oder sein Stellvertreter müs
sen dafür sorgen, daß eine Überwachung ohne
weiteres möglich ist, und insbesondere jede für
erforderlich gehaltene Maßnahme treffen und
dem tierärztlichen Untersuchungsdienst die not
wendigen Einrichtungen zur Verfügung stellen ;
vor allem müssen sie jederzeit dem mit der
Überwachung beauftragten amtlichen Tierarzt
die Herkunft des in ihren Betrieb verbrachten
Fleisches nachweisen können .

33 . Fleisch, das nicht den Bedingungen des Ar
tikels 3 Absatz 1 Abschnitt B Buchstabe b) ent
spricht, darf sich in den zugelassenen Zerle
gungsbetrieben nur dann befinden, wenn es dort
in besonderen Abteilungen gelagert wird ; es
muß an einem anderen Ort und zu einem an
deren Zeitpunkt zerlegt werden als das Fleisch ,
das diesen Bedingungen entspricht . Der amtliche
Tierarzt muß jederzeit freien Zugang zu den
Kühlräumen und zu allen Arbeitsräumen ha
ben, damit die genaue Einhaltung dieser Be
stimmungen gewährleistet wird .

34. Frisches Fleisch , das zerlegt werden soll , muß
vom Zeitpunkt der Einlieferung in den Zer
legungsbetrieb bis zum Zeitpunkt der Bear
beitung in dem in Nummer 2 Buchstabe a)
genannten Raum gelagert werden ; dieser Raum
muß so ausgestattet sein, daß die Innentempe
ratur von Tierkörpern und Teilstücken + 7° C
nie überschreitet.

Abweichend von Nummer 49 kann das Fleisch
jedoch vom Schlachtraum unmittelbar in den
Zerlegungsraum gebracht werden. In diesem
Fall müssen der Schlachtraum und der Zerle
gungsraum aber in ein und demselben Ge
bäudekomplex so nahe beieinander gelegen
sein , daß das zu zerlegende Fleisch ohne Un
terbrechung des Transports durch eine Erwei
terung der Hängebahn vom Schlachtraum in
den Zerlegungsraum gebracht werden kann,
um dort sofort zerlegt zu werden. Das Fleisch
muß nach dem Zerlegen und dem vorgesehenen
Verpacken sofort in den Kühlraum nach Num
mer 2 Buchstabe a) gebracht werden.

Artikel 12

In Kapitel V

a) werden aus den Nummern 13 bis 16 die Num
mern 18 bis 21 ;

b ) wird aus Nummer 17 Nummer 22, die wie
folgt zu ergänzen ist :

„Wenn ein religiöser Ritus das Aufblasen eines
Organs vorschreibt, kann dies zugelassen wer
den ; das aufgeblasene Organ muß jedoch als
untauglich zum Genuß für Menschen erklärt
.werden."

c) werden aus den Nummern 18 bis 21 die Num
mern 23 bis 26;

d) wird der Wortlaut der Nummer 22 gestrichen.

Artikel 13

In Kapitel VI werden aus den Nummern 23 bis 26
die Nummern 27 bis 30 .
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mischen Stoffen festgestellt werden soll . Die
Ergebnisse dieser Untersuchungen werden
in ein Verzeichnis eingetragen,

— jede sonstige Überwachung, die der amtliche
Tierarzt für die Einhaltung der Bestimmun
gen der Richtlinie für nützlich hält."

Während des Zerlegens darf die Temperatur
im Zerlegeraum nicht höher als + 10° C sein.

35 . Außer im Falle der Warmzerlegung muß das
Fleisch bei der Zerlegung eine Innentempera
tur von höchstens + 7° C besitzen . Im Au
genblick der Zerlegung muß der pH-Wert des
Fleisches zwischen 5,6 und 6,1 liegen ; diese
Prüfung muß am großen Rückenmuskel in Höhe
der dreizehnten Rippe vorgenommen werden .

36 . Das Reinigen von Fleisch mit Tüchern sowie
das Aufblasen sind verboten . Wenn ein religiö
ser Ritus das Aufblasen eines Organs vor
schreibt, kann dies zugelassen werden ; das auf
geblasene Organ muß jedoch als untauglich
zum Genuß für Menschen erklärt werden .

Artikel 15

In Anlage I wird aus Kapitel VII Kapitel IX, und
in der Uberschrift wird das Wort „Stempelung"
durch die Worte „Kennzeichnung der Genußtaug
lichkeit" ersetzt.

Aus Nummer 27 wird Nummer 39, wobei der
Wortlaut durch folgenden Text ersetzt wird :

„Für die Kennzeichnung der Genußtauglichkeit
ist der amtliche Tierarzt verantwortlich. Zu die
sem Zweck besitzt und verwahrt er :

a ) die für die Kennzeichnung der Genußtauglich
keit des Fleisches bestimmten Geräte, die er
dem Hilfspersonal erst zum Zeitpunkt der
Kennzeichnung und nur für die hierfür er
forderliche Zeit übergeben darf ;

b ) die in Kapitel X genannten Etiketten , soweit
sie bereits mit dem in diesem Kapitel er
wähnten Stempelabdruck versehen sind .

Diese Etiketten werden dem Hilfspersonal zu
dem Zeitpunkt, zu dem sie anzubringen sind,
in einer dem Bedarf entsprechenden Anzahl
übergeben ."

Aus Nummer 28 wird Nummer 40, und in der
ersten Zeile wird das Wort „Stempelung" durch die
Worte „Kennzeichnung der Genußtauglichkeit" er
setzt. Diese Nummer wird wie folgt ergänzt :

„Der Stempel kann einen Hinweis enthalten , auf
Grund dessen sich ermitteln läßt, welcher Tier
arzt das Fleisch untersucht hat."

Aus Nummer 29 wird Nummer 41 , und Absatz 1
erhält folgende Fassung :

„Tierkörper sind mit einem Farb- oder Brenn
stempel nach Nummer 40 zu kennzeichnen."

Aus Nummer 30 wird Nummer 42, und die beiden
in dieser Bestimmung enthaltenen Verweise auf die
Nummer 28 werden durch einen Verweis auf die
Nummer 40 ersetzt.

Aus Nummer 31 wird Nummer 43 , die folgende
Fassung erhält :

„Teilstücke, außer Talg, Flomen, Schwanz, Ohren
und Gliedmaßenenden, die in Zerlegungsbetrie-

KAPITEL VIII

Untersuchung des zerlegten Fleisches

37. Die Zerlegungsbetriebe sind einer durch einen
amtlichen Tierarzt auszuübenden Überwa
chung zu unterwerfen ; der amtliche Tierarzt
muß rechtzeitig benachrichtigt werden, bevor
Fleisch , das für den innergemeinschaftlichen Han
delsverkehr bestimmt ist , zerlegt wird .

38 . Die Überwachung durch den amtlichen Tier
arzt umfaßt folgende Aufgaben :

— Überwachung des Eingangsverzeichnisses für
frisches Fleisch und des Ausgangsverzeich
nisses für zerlegtes Fleisch ,

— Untersuchung des im Betrieb vorhandenen
frischen Fleisches , das für den innergemein
schaftlichen Handelsverkehr bestimmt ist,

— Untersuchung des frischen Fleisches, das für
den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr
bestimmt ist, vor der Zerlegung und beim
Ausgang aus dem Betrieb ,

— Abfassung und Ausstellung der Dokumente,
mit denen die in der Nummer 45 Buch
stabe c) und in der Nummer 48 vorge
sehene Kontrolle des zerlegten Fleisches be
scheinigt wird,

— Überwachung der Sauberkeit der Räume, der
Einrichtungen und der Arbeitsgeräte ge
mäß Kapitel III sowie der Einhaltung der
Hygienevorschriften für das Personal,

— Entnahme aller Proben, die zur Durchfüh
rung von Laboratoriumsuntersuchungen not
wendig sind, mit denen zum Beispiel das
Vorhandensein von Krankheitskeimen, Zu
sätzen oder anderen nicht zulässigen che-
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— darf es nicht für den Menschen schädliche
Stoffe auf das Fleisch übertragen,

— muß es ausreichend fest sein , um einen
wirksamen Schutz des Fleisches während
des Transports und der weiteren Behand
lung zu gewährleisten .

b ) Das Verpackungsmaterial darf zur Verpak
kung von Fleisch nicht wiederverwendet wer
den, es sei denn, die Verpackung besteht aus
korrosionsfestem , leicht zu reinigendem Ma
terial und ist vor der Wiederverwendung ge
reinigt und desinfiziert worden .

c) Die Verpackung muß mit einem Etikett ver
sehen sein , das gut sichtbar ist und auf dem
eine gut leserliche Kennzeichnung enthalten
ist , die eine Nachbildung einer der in den
Nummern 40 und 43 vorgesehenen Kenn
zeichnungen ist . Dieses Etikett ist so anzu
bringen , daß es bei Öffnung der Verpackung
zerstört wird . Es muß außerdem eine lau
fende Nummer enthalten .

ben von ordnungsgemäß gekennzeichneten Tier
körpern gewonnen worden sind , müssen, sofern
sie keinen Stempelabdruck tragen, mit einem
Farb- oder Brennstempel gekennzeichnet werden ,
der den Vorschriften der Nummer 40 entspricht
und an Stelle der Veterinärkontrollnummer des
Schlachthofes die Veterinärkontrollnummer des
Zerlegungsbetriebes enthält .

Speckstücke oder Bauchstücke, von denen die
Schwarte abgetrennt worden ist, können zu
höchstens fünf Stücken gebündelt werden ; jedes
Bündel oder gegebenenfalls jedes Stück ist unter
amtlicher Aufsicht zu plombieren und mit einem
Etikett zu versehen, das den Vorschriften von
Nummer 45 Buchstabe c) entspricht .

Die Kennzeichnung kann auch mit Hilfe einer
Stempelplakette erfolgen . Diese ist an jedem Teil
stück anzubringen und muß derart beschaffen
sein , daß ihre Wiederverwendung unmöglich ge
macht wird ; sie muß aus widerstandsfähigem Ma
terial bestehen und sämtlichen Hygieneanforde
rungen entsprechen . Die Stempelplakette muß fol
gende deutlich lesbare Angaben enthalten :
— im oberen Teil den Namen des Versandlandes

mit zwei Großbuchstaben ;

— in der Mitte die Veterinärkontrollnummer des
zugelassenen Zerlegungsbetriebes ;

— im unteren Teil eine der folgenden Abkürzun
gen : EWG, EEG, CEE.

Die Buchstaben und die Ziffern müssen 0,2 cm
hoch sein .

Die Stempelplakette kann einen Hinweis enthal
ten , auf Grund dessen sich ermitteln läßt, welcher
Tierarzt das Fleisch untersucht hat."

Der Wortlaut der Nummer 32 wird gestrichen.

Der Wortlaut der Nummer 33 wird Nummer 44 .

46 . Wenn zerlegtes Fleisch oder Nebenprodukte der
Schlachtung vor der Verpackung von Schutzhül
len (z . B. Plastikfolien ) umgeben werden, muß
dies sogleich nach dem Zerlegen unter Einhal
tung der hygienischen Bedingungen erfolgen .

Mit Ausnahme von Speckstücken und Bauch
stücken muß zerlegtes Fleisch in allen Fällen von
einer Schutzhülle umgeben sein , sofern es nicht
hängend befördert wird .

Diese Schutzhüllen müssen durchsichtig und
farblos sein und ferner den in Nummer 45
Buchstabe a ) gestellten Anforderungen entspre
chen ; sie dürfen kein zweites Mal für die Ver
packung von Fleisch verwendet werden .

47. Die in den Nummern 45 und 46 genannte Ver
packung oder Umhüllung darf nur zerlegtes
Fleisch der gleichen Tierart enthalten ."

Artikel 16

In Anlage I wird nach Kapitel IX das folgende neue
Kapitel X eingefügt :

„KAPITEL X

Verpackung und Umhüllung des zerlegten Fleisches
45 . a) Das Verpackungsmaterial (z . B. Kisten , Kar

tons ) muß den hygienischen Bedingungen
entsprechen, insbesondere :
— darf es die organoleptischen Eigenschaften

des Fleisches nicht verändern,

Artikel 17

Aus den Kapiteln VIII und IX der Anlage I werden
die Kapitel XI bzw. XII, und aus den Nummern 34
und 35 werden die Nummern 48 bzw. 49 .

Aus Kapitel X der Anlage I wird Kapitel XIII .

Aus den Nummern 36 bis 42 werden die Nummern
50 bis 56 .
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Nummer 50 lautet wie folgt :

„Frisches Fleisch muß in verplombten Transport
mitteln befördert werden, die so gebaut und aus
gestattet sind, daß die in Kapitel XII vorgesehe
nen Temperaturen während der Beförderung nicht
überschritten werden .

Soweit das Fleisch von einem Schlachthof in einen
in demselben Mitgliedstaat liegenden Zerlegungs
betrieb befördert wird , ist die Plombierung nicht
erforderlich ."

Artikel 18

Im Muster der Anlage II

a) ist nach dem Vermerk „Nr . . . ." unter dem Titel
der Bescheinigung folgender Fußnotenvermerk (2 )
anzubringen ; die Fußnote lautet :

„( 2 ) Fakultativ";

b) wird in Abschnitt I im französischen Text das
Wort „vivandes" durch das Wort „viandes" er
setzt ;

c ) aus den Fußnoten (2) und (3 ) werden die Fuß
noten (3) und (4 ).

Artikel 19

Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Maß
nahmen in Kraft, um dieser Richtlinie bis zum 1 . Ok
tober 1970 nachzukommen, und setzen die Kommis
sion hiervon unverzüglich in Kenntnis .

Artikel 20

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Luxemburg am 6. Oktober 1969 .

In Nummer 51 Buchstabe c) werden nach den Wor
ten ,,-hälften und -vierteln " die Worte : „sowie von
nicht verpacktem zerlegtem Fleisch" eingefügt.

Nummer 54 lautet wie folgt :

„ Frisches Fleisch darf nur in gereinigten und des
infizierten Transportmitteln befördert werden ."

In der Nummer 55 wird Satz 3 wie folgt ergänzt :

„. . . und, soweit es sich insbesondere um die Ver
packungen handelt, den Vorschriften dieser Richt
linie entsprechen ."

Im Namen des Rates

Der Präsident

H. T. WITTEVEEN
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